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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.10.2023

Norm

AußStrG 2005 §78

RATG §9 Abs3

1. RATG § 9 heute

2. RATG § 9 gültig ab 01.06.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 71/1999

Rechtssatz

Ist im außerstreitigen Unterhaltsverfahren ausschließlich ein Unterhaltsrückstand gegenständlich, dann ist bei der

Kostenentscheidung als Bemessungsgrundlage der Durchschnittsjahresbetrag des Unterhaltsrückstands

zugrundezulegen.
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